
 
 

 

Bahnübergang Feldmochinger Straße 

baldige Realisierung des Projektes wie geplant 

 

Empfehlung Nr. 20-26 / E 00484 
der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 24 – Feldmoching-Hasenbergl  

am 05.10.2001 

 

 

 

Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 14347 

 

 

Anlage 

Empfehlung Nr. 20-26 / E 00484 

 
 
 
 

Beschluss des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 24 Feldmoching-Hasenbergl 

vom 10.09.2024 

Öffentliche Sitzung 

 
I. Vortrag der Referentin 

 

Die Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 24 Feldmoching-Hasenbergl hat am 

05.10.2021 die anliegende Empfehlung beschlossen, wonach, Ohne Wenn und Aber der 

vorhandenen und mit DB und LH abgestimmten Planungen zuzustimmen ist, damit das 

Projekt baldigst wie geplant realisiert wird‘  

 

Der Stadtrat hat mit Beschluss des Bauausschusses vom 29.01.2019 (Sitzungsvorlage 

Nr. 14-20 / V 13441) die Vorplanung für die Beseitigung des höhengleichen 

Bahnübergangs (BÜ) genehmigt und das Baureferat beauftragt, die 

Genehmigungsplanung und Entwurfsplanung zu erarbeiten und nach Abschluss des 

Planfeststellungsverfahrens durch die DB InfraGO AG, vormals DB Netz AG, die 

Projektgenehmigung herbeizuführen.  

 

Das Planfeststellungsverfahren für die Höhenfreimachung ist abgeschlossen, der 

vorläufige Planfeststellungsbeschluss (noch nicht rechtskräftig) des 

Eisenbahnbundesamtes (EBA) liegt seit Juni 2024 vor. Auf dieser Grundlage bereitet das 

Baureferat derzeit die Projektgenehmigung für die Maßnahme vor. Diese soll noch 2024 

in den Stadtrat gebracht werden. Sofern die Maßnahme vom Stadtrat beschlossen wird, 

können die Baumaßnahme im Jahr 2026 beginnen. 

 

Die Planung berücksichtigt die im Antrag genannten Punkte. 
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Telefax: 233 - 611055 

Baureferat  
Tiefbau 
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Der Empfehlung Nr. 20-26 / E 00484 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 24 

Feldmoching-Hasenbergl am 05.10.2021 wird nach Maßgabe des Vortrags und unter 

Berücksichtigung der Vorgaben aus dem Planfeststellungsbeschluss, dessen 

abschließende Rechtsgültigkeit vorausgesetzt, entsprochen.  

 

 

Dem Korreferenten des Baureferates, Herrn Stadtrat Ruff, und dem Verwaltungsbeirat 

der Hauptabteilung Tiefbau Herrn Stadtrat Schönemann, wurde je ein Abdruck der 

Sitzungsvorlage zugeleitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.   Antrag der Referentin 

 

1. Von der Sachbehandlung wird Kenntnis genommen. 

Der geforderte Realisierung kann nach Maßgabe des Vortrages entsprochen 

werden. 

 

2. Die Empfehlung Nr. 20-26 / E 00484 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 24 

Feldmoching-Hasenbergl am 05.10.2021 ist damit gemäß Art. 18 Abs. 4 

Gemeindeordnung behandelt. 
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III.   Beschluss 

nach Antrag. 

 

 

 

 

 

Der Bezirksausschuss des Stadtbezirkes 24 der Landeshauptstadt München 

 

 

 

Der Vorsitzende Die Referentin 

Dr. Rainer Grossmann Dr.-Ing. Jeanne-Marie Ehbauer  

Berufsm. Stadträtin 

 
 
 
 
 
IV. Wv. Baureferat - RG 4 zur weiteren Veranlassung. 

 

Die Übereinstimmung des vorstehenden Abdruckes mit dem Original wird bestätigt. 

 

An den Bezirksausschuss 24 

An das Direktorium - D-II-BA - BA-Geschäftsstelle Nord(3 x) 

An das Direktorium - Dokumentationsstelle 

An das Revisionsamt 

An die Stadtkämmerei 

An das Mobilitätsreferat 

An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung 

An das Referat für Arbeit und Wirtschaft  

An die Stadtwerke München GmbH 

An das Baureferat - G, H, J, T, V, MSE 

An das Baureferat - RZ, RG 2, RG 4 

zur Kenntnis. 

 

Mit Vorgang zurück an das Baureferat - Hauptabteilung 

zum Vollzug des Beschlusses. 

 

 

Am ..................... 

Baureferat - RG 4 

I. A.  
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V. Abdruck von I. - IV. 

 

1.  An das  

 

Es wird gebeten, von der Abänderung des Beschlusses durch den Bezirksausschuss 

Kenntnis zu nehmen, der Beschluss betrifft auch Ihr Referat. 

Es wird um umgehende Mitteilung ersucht, ob der Beschluss aus dortiger Sicht 

vollzogen werden kann. 

 

2.  Zurück an das Baureferat - RG 4 

 
Der Beschluss 

 

 kann vollzogen werden. 
 

 kann / soll nicht vollzogen werden (Begründung siehe gesondertes Blatt). 
 
 
 
VI.      An das Direktorium - D-II-BA 
 

  Der Beschluss des Bezirksausschusses 24 kann vollzogen werden. 
 

  Der Beschluss des Bezirksausschusses 24 kann / soll nicht 
  vollzogen werden (Begründung siehe Beiblatt). 

 

  Der Beschluss ist rechtswidrig (Begründung siehe Beiblatt). 
 
 

Es wird gebeten, die Entscheidung des Oberbürgermeisters zum weiteren Verfahren 
einzuholen. 

 
 
 

Am ..................... 

Baureferat - RG 4 
I. A. 


